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1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler 
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es 
besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Maximale Finanzierungssumme 30.000,- € und maximale Laufzeit über 
36 Monate. Gilt nicht für Sonderabnehmer und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Angebot nur gültig für Lagerwagen 
und im Zeitraum vom 02. bis 07.12.19. Die Zulassung und Auslieferung muss bis zum 11.12.19 erfolgt sein. 2 Die Garantie bis zum 
5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Jahreswagen als Volkswagen Anschlussgarantie, für bis zu 36 Monate im Anschluss an die 
2-jährige Herstellergarantie und – je nach individuellem Fahrzeug – bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 100.000 km 
(Garantiegeber ist jeweils die Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg). Gültig nur für Jahreswagen aus dem Bestand 
der Volkswagen AG. Die Laufzeit der Garantie beginnt ab Übergabe des Fahrzeugs durch die Volkswagen AG bzw. durch einen 
autorisierten Volkswagen Partner an den Erstkäufer oder ab dem Datum der Erstzulassung, je nach-
dem, welches Ereignis zuerst eintritt. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie 
entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen unter www.volkswagen.de oder erfragen Sie bei uns.

Beispielangebot:
Golf Highline 1.5 TSI, 110 kW (150 PS)
EZ 08/2018, 24.761 km, urspr. UVP des Herstellers 31.117,00 €. Ende der Garantielaufzeit2 für 
dieses Fahrzeug: 08/2023 oder 100.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt). Ausstattung: „Clima-
tronic“, Radio „Composition Media“,  LED-Scheinwerfer, Multifunktions-Lederlenkrad, Einparkhilfe u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 15.000 km.
Fahrzeugpreis:  19.980,00 €
inkl. Überführungskosten
Anzahlung:  2.799,00 €
Nettodarlehensbetrag:  17.181,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:  0,00 %
Effektiver Jahreszins:  0,00 %
Laufzeit:  36 Monate
Schlussrate:  10.737,00 €
Gesamtbetrag:  17.181,00 €
36 mtl. Finanzierungsraten à  179,00 €1

Die Vorweihnachtszeit 
wird zur schönsten Zeit 
Mit unserer 
0,00 %-Finanzierung1

Für alle Gebrauchtwagen von Volkswagen

Nur gültig bis 
07. Dezember 

Autozentrum Uelzener Straße*
Danacker & Laudien GmbH
Universitätsallee 13, 21335 Lüneburg, Tel. +49 4131 744-480

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg, Tel. +49 4131  8886-880

* Volkswagen Service Betrieb

„Es ging erstaunlich lange gut“

Von Joachim ZieSSler 

Lüneburg. Meist beschränkt sich 
Justitia darauf, zu bestrafen. 
Aber im Nebenjob ist sie Lebens-
beraterin. So auch im Prozess ge-
gen Manuel M. (31), der seinen 
Nebenbuhler in einer kompli-
zierten Dreiecksbeziehung ge-
würgt hatte und gestern zu ei-
nem Jahr und acht Monaten 
Haft auf Bewährung verurteilt 
worden ist. „Das Verfahren hat 
aufgezeigt, wie menschliches Zu-
sammenleben nicht funktio-
niert“, sagte Erster Staatsanwalt 
Konstantin Paus. „Drei sind ei-
ner zuviel“, befand der Vorsitzen-
de Richter Franz Kompisch. 

Kürzer als 30  
Sekunden gewürgt

Wäre Manuel M. für versuchten 
Totschlag verurteilt worden, wie 
es in der Anklage stand, hätte am 
Ende leicht eine Strafe von fünf 
Jahren Haft stehen können. 
Doch der Mann aus Lüchow-
Dannenberg wurde nur wegen 
gefährlicher Körperverletzung 
und Bedrohung verurteilt. Zwar 
liege fast jedem Angriff gegen 
den Hals ein bedingter Tötungs-
vorsatz zugrunde, wie Richter 
Kompisch in der Urteilsbegrün-
dung ausführte, doch habe Ma-
nuel M. schnell und freiwillig das 
Würgen beendet. So folgte die 
vierte große Strafkammer nach 
nur zwei Prozesstagen in der 
Strafzumessung den gleichlau-
tenden Anträgen von Anklage 
und Verteidigung – nicht aber in 
der Würdigung der Tat.

Während etwa Verteidiger 
Jens Müller eine „extreme psy-
chische Ausnahmesituation“ bei 
seinem Mandanten annahm, 
weil der als Vater um seine we-
nige Monate alte Tochter ge-
kämpft habe, sah die Kammer 
eine egozentrischere Motivati-

on. Der Angriff vom 26. Septem-
ber 2018 auf Nebenbuhler Benja-
min F. (34) im vollen Zirkuszelt 
sollte lediglich „seine Dominanz 
in der Familie demonstrieren“, 
sagte Kompisch, „er wollte vor al-
len Leuten zeigen, dass er der 
Platzhirsch ist“. Die Selbststili-
sierung als liebender Vater kauf-
te die Kammer Manuel M. nicht 
ab. 80 000 Euro Unterhaltsschul-
den für seine drei Kinder aus an-
deren Beziehungen sprächen da-
gegen; auch, dass er das Alter der 
drei anderen Kinder nicht auf 
Anhieb sagen konnte.

Gewürgt habe Manuel M. hef-
tig, aber kurz. Hätte er die Adern 
am Hals länger als 30 Sekunden 

abgedrückt, wäre sein Opfer ohn-
mächtig geworden, wie der 
Rechtsmediziner Dr. Armin Fie-
guth erläutert hatte. Doch pri-
mär sei es Manuel M. darum ge-
gangen, dem Mann, der an der 
Ehe mit Jennifer F. festhielt, ob-
wohl er diese doch geschwängert 
hatte, Respekt einzuprügeln.

Als Benjamin F. eine Woche 
nach der Attacke immer noch 
nicht verschwunden war, schick-
te ihm Manuel M. Todesdrohun-
gen per WhatsApp. Vergessen 
die Zeit, als man sich einträchtig 
im Ehebett die Frau teilte.

„Aussprache“  
zweier Sprachloser

Staatsanwalt Paus wertete zu 
Lasten des Angeklagten, dass 
kein echter Täter-Opfer-Aus-
gleich stattgefunden habe – zu 
sprachlos sei die von einer Sozi-
alarbeiterin aufgezwungene 
„Aussprache“ verlaufen. Diesen 
Punkt wertete die Kammer an-
ders. „Im Rahmen der Möglich-
keiten“ der beiden sei es zu einer 
Verständigung, Reue und einer 
Entschuldigung gekommen, sag-

te Kompisch. „Zwar sind wir uns 
nicht hundertprozentig sicher, 
dass Sie keine Straftaten mehr 
begehen“, wandte sich der Vor-
sitzende Richter direkt an den 
Verurteilten, „doch immerhin ist 
seit über einem Jahr in fast     
gleicher Lage nichts mehr pas-
siert.“

Auch Verteidiger Müller un-
terstrich, dass er noch nie erlebt 
habe, dass Täter und Opfer in ei-
ner Art WG zusammenleben.

Drei Jahre lang muss sich der 
einschlägig vorbestrafte Manuel 

M. nun bewähren, anderenfalls 
muss er die Haftstrafe absitzen. 
Zöge sich Benjamin F. nun – wie 
angedeutet – aus der Dreiecks-
beziehung zurück, würde dies 
laut Kompisch sicherlich helfen.

Nachdem Anklage und Vertei-
digung auf die Einlegung von 
Rechtsmitteln verzichtet hatten 
und das Urteil damit also rechts-
kräftig machten, resümierte 
Richter Kompisch mit Blick auf 
die Ménage-à-trois: „Es ist 
schwer zu glauben, dass es so 
lange gut gegangen ist.“

31-Jähriger nach 
Würgeattacke auf 

Nebenbuhler in einer 
Dreiecksbeziehung zu 

20 Monaten Haft 
verurteilt

Manuel M. (31; r.) wurde gestern wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt - der Strafe, die sein 
Verteidiger Jens Müller gefordert hatte. Foto: jz

Freispruch 
nach Angriff 
mit Messer

Lüneburg. Am 21. November be-
gann vor der 4. großen Strafkam-
mer des Landgerichts Lüneburg 
das Verfahren gegen den 27-jäh-
rigen Dominik O. Die Staatsan-
waltschaft warf ihm vor, den 
23-jährigen S. mit einem Angler-
messer in den Unterbauch gesto-
chen zu haben. Die Anklage lau-
tete auf versuchten Totschlag in 
Tateinheit mit gefährlicher Kör-
perverletzung. Vier Verhand-
lungstage waren angesetzt wor-
den, nun erging bereits am zwei-
ten Tag ein Freispruch.

Der Küchenmonteur hatte die 
Tat eingeräumt, sprach aber von 
Notwehr. Er hatte S. am Nach-
mittag des 23. Mai in Bad Boden-
teich kennengelernt. Über Stun-
den wollen die jungen Männer 
sich gut verstanden haben, dann 
sei die Situation plötzlich eska-
liert. Die Beschreibungen vom 
Tathergang gingen sehr ausein-
ander: Das Opfer behauptete O. 
habe plötzlich das Messer ge-
zückt und gedroht, ihn und sei-
ne Freunde abzustechen. O. hin-
gegen berichtete, von S. und sei-
nen Freunden bedrängt worden 
zu sein und schließlich in Todes-
angst sein Anglermesser gezogen 
zu haben.

Das Gericht schenkte den 
Ausführungen des Angeklagten 
mehr Glauben, zumal sich so-
wohl der Nebenkläger S. als auch 
seine Freunde, die als Zeugen 
aussagten, immer mehr in Wi-
dersprüche verstrickten. In sei-
ner Urteilsbegründung führte 
das Gericht an, dass eine Not-
wehrsituation nicht ausgeschlos-
sen werden könne. ls

Lichtblicke für Kinder
einen WinterZauberbaSar hatten die Schülerinnen 
und Schüler der St.-Ursula-Schule vor einer Woche veran-
staltet. Verkauft wurde dort unter anderem selbstgebastel-
ter Christbaumschmuck, Weihnachtskarten und Schmuck – 
auch Punsch wurde ausgeschenkt. Nun überreichten  
Alina (3. Klasse) und Milina (4. Klasse) gemeinsam mit 
Schulleiter Patrick Schnüttgen 4000 Euro an Kati Lüdecke 
von „Lichtblick“. Das Projekt der Pädagogischen Initiative 
bietet Kindern und Jugendlichen in Lüneburg Trauerunter-
stützung an. Text: lz/Foto: privat

DGB kritisiert 
Berliner 

Finanzamt

Lüneburg. Die Kreisverbände des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des in der Region Nord-Ost-Nie-
dersachsen (DGB) verurteilen die 
Aberkennung der Gemeinnützig-
keit für die Bundesvereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes 
– Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten (VVN-BdA) 
durch das Berliner Finanzamt. In 
einer Mitteilung heißt es: „Wir 
sind entsetzt und empört darü-
ber, dass sich das Berliner Fi-
nanzamt die haltlosen Unterstel-
lungen der bayrischen Behörde 
ungeprüft zu eigen macht. Damit 
behindert es genau das zivilge-
sellschaftliche Engagement, das 
von Regierung und Parteien an-
gesichts schrecklicher rechtster-
roristischer Verbrechen allent-
halben eingefordert wird.“ Das 
Finanzamt hatte seine vor zwei 
Wochen bekannt gewordene 
Entscheidung damit begründet, 
dass der Verein in den Verfas-
sungsschutzberichten Bayerns 
seit Jahren im Bereich des Links-
extremismus aufgeführt wird. lz

 „Er wollte  
vor allen  

Leuten zeigen, 
dass er der 

Platzhirsch ist“.
Richter Franz Kompisch


